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Bad Staffelstein - Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Äußerer Frankenring und 11. Änderung des Flächennutzungs-
plans in diesem Bereich 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu o.g. Planung sind aus Sicht von Raumordnung und Landesplanung keine 
Einwände veranlasst. 
 
Von Seiten der weiteren im Hause beteiligten Fachstellen werden die nach-
folgenden Hinweise nachrichtlich übermittelt: 
 
Stellungnahme SG 32 (Baurecht) 

Der Bebauungsplan soll als vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß 
§ 12 BauGB aufgestellt werden. Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird 
Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (§ 12 Abs. 3 BauGB). 
Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB ist eine textliche Festsetzung in den Bebau-
ungsplan aufzunehmen, dass nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet 
hat 
 
Stellungnahme SG 34 (Städtebau) 

Aus städtebaulicher Sicht bestehen keine Einwände gegen das Vorhaben. 
Aufgrund der erwarteten hohen Flächenversiegelung werden weitere Klima-
anpassungsmaßnahmen (versickerungsfähige Bodenbeläge, Dachbegrü-
nung) empfohlen, die im städtebaulichen Vertrag festgeschrieben werden 
können. Auch Gestaltungsanforderungen sowie Bauverpflichtungen sollen 
vertraglich festgelegt werden. 
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Wir bitten nach Verfahrensabschluss um Übermittlung der rechtskräftigen Fassung der 
Bauleitpläne mit Begründung und der Bekanntmachung auf digitalem Wege (Art. 30 
BayLplG) unter Verwendung des einheitlichen Betreffs "Rechtswirksamkeit eines Bauleit-
plans oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 oder § 35 Abs. 6 BauGB" an folgende E-Mail-
Adresse:  
poststelle@reg-ofr.bayern.de 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Nicolai  
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